
Wie steht es mit Unfallschutz und Haftung der Schülerinnen und 
Schüler bei Schulfahrten? 

Wie sind Schülerinnen und Schüler versichert? 

Unfallversicherung 

Bei genehmigten Schulfahrten besteht für Schülerinnen und Schüler gesetzlicher Unfallversiche-

rungsschutz. Tätigkeiten, die zum persönlichen Lebensbereich der Schülerinnen und Schüler gehören 

(z. B. Körperpflege, Nahrungsaufnahme, Nachtruhe) sind nicht oder nur eingeschränkt gesetzlich 

unfallversichert. Diese unterliegen dem Schutzbereich der Krankenversicherung oder privaten Unfall-

versicherung der Schülerinnen und Schüler. Nähere Auskünfte zum gesetzlichen Unfallversicherungs-

schutz erteilt die Unfallkasse NRW. 

Krankenversicherung 

Bei Fahrten im Inland sind die Schülerinnen und Schüler über ihre Krankenversicherung abgesichert.  

Bei Fahrten ins Ausland sollten die Eltern darauf hingewiesen werden, den Versicherungsschutz ihres 

Kindes im Einzelfall zu prüfen und ggfs. zu ergänzen. Bei mehrtägigen Schulfahrten wird empfohlen, 

die Krankenversicherungskarte oder bei privaten Versicherungen eine Kopie des Krankenversiche-

rungsnachweises sowie gegebenenfalls des Impfausweises mitzuführen. 

Reiserücktrittskostenversicherung 

Eltern sind verpflichtet, die Kosten für die Schulfahrt ihrer Kinder zu tragen. Nach den Richtlinien für 

Schulfahrten hat die Schule vor Buchung von Veranstaltungen, die mit erhöhten finanziellen Belas-

tungen verbunden sind, eine entsprechende schriftliche, rechtsverbindliche Erklärung von den Eltern 

einzuholen und dabei auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Reiserücktrittsversicherung hinzu-

weisen. 

 

Wie steht es mit Unfallschutz und Haftung der Schülerinnen und Schüler bei 
Schulfahrten? 

Gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen sind alle Schülerinnen und Schüler in der gesetzlichen Un-

fallversicherung  versichert (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 b SGB VII). 

Verursacht eine Schülerin oder ein Schüler einen Unfall, bei dem Mitschülerinnen und / oder Mit-

schüler verletzt werden, haften sie für deren Körperschaden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-

keit. Bei der Ermittlung, ob eine vorsätzliche Handlungsweise vorliegt, sind die Einsichtsfähigkeit und 

das Alter der Mitschülerinnen und Mitschüler und auch Tätlichkeiten aus einem schulisch bedingten 

Gruppenverhalten heraus zu berücksichtigen. Sollte der Tatbestand einer vorsätzlichen Handlungs-

weise vorliegen, sind zivilrechtliche Haftungsansprüche gegeben. Diese können auch Schmerzens-

geldansprüche beinhalten. Bei grober Fahrlässigkeit besteht die Haftung nur gegenüber dem Unfall-

versicherungsträger. 

Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz umfasst die Teilnahme an der gesamten Schulveranstal-

tung. Er bezieht sich auf alle in diesem Zusammenhang durchgeführten Unternehmungen, die im 

Organisations- und Verantwortungsbereich der Schule liegen. Deshalb entfällt z.B. für Schülerinnen 



und Schüler, die von der Schulveranstaltung zeitweilig beurlaubt sind, während dieser Zeit der ge-

setzliche Unfallversicherungsschutz. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz entfällt auch für die 

von der Schulveranstaltung nicht erfasste Zeit, z.B. wenn Unterkunft in Privatquartieren in Anspruch 

genommen wird. Gegebenenfalls kann sich deshalb der Abschluss von zusätzlichem privaten Versi-

cherungsschutz empfehlen. 

Gegen Ansprüche Dritter auf Schadensersatz (Haftpflicht) besteht ebenso wie gegen Schäden an ei-

genen Sachen kein Versicherungsschutz. Soweit kein privater Haftpflichtversicherungsschutz besteht, 

kann sich z. B. bei der Teilnahme an einem Schullandheimaufenthalt mit einem Wintersportangebot 

der Abschluss einer befristeten Haftpflichtversicherung (ggf. zu einem Gruppentarif) empfehlen. 
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